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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

 a) Brand, 

 b) Blitzschlag, 

 c) Explosion, 

 d) Anprall oder Absturz eines bemannten Flugkörpers, seiner Teile 
oder seiner Ladung, 

 e) Löschen, Niederreißen oder Ausräumen infolge eines dieser Ereig-
nisse 

 zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

2. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft aus-
zubreiten vermag. 

3. Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 

4. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder 
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. Eine Explo-
sion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn sei-
ne Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzli-
cher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des 
Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein dadurch an dem 
Behälter entstehender Schaden auch dann zu ersetzen, wenn seine 
Wandung nicht zerrissen ist. Schäden durch Unterdruck sind nicht 
versichert. 

5. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 

 a) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass 
sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu 
sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt auch für Sachen, in 
denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt 
oder weitergeleitet wird; 

 b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht wurden, dass 
sich eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirklicht hat; 

 c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im 
Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die 
an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen 
auftretenden Gasdruck entstehen; 

 d) Schäden, die durch die Wirkung des elektrischen Stromes an 
elektrischen Einrichtungen mit oder ohne Feuererscheinung ent-
stehen (z. B. durch Überstrom, Überspannung, Isolationsfehler, 
wie Kurz-, Windungs-, Körper- oder Erdschluss, unzureichende 
Kontaktgabe, Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrich-
tungen); 

 e) Blitzschäden an elektrischen Einrichtungen, es sei denn, dass der 
Blitz unmittelbar auf diese Sachen übergegangen ist. 

6. Folgeschäden sind durch Nr. 5 a und 5 c nicht ausgeschlossen. 

 Durch Nr. 5 d und 5 e sind Folgeschäden nicht ausgeschlossen, soweit 
sie Folgeschäden von Brand- und Explosionsschäden sind. 

 Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 a bis 5 d gelten nicht für Schäden, die 
dadurch verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine versi-
cherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirklicht hat. 

7. Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen außerdem nicht auf Schäden an versicherten Sachen und 
nicht auf versicherte Kosten, die durch Kriegsereignisse jeder Art, inne-
re Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie*) verursacht werden. 

 

§ 2 Versicherte Sachen 

1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten 

 a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile; 

 b) beweglichen Sachen. 

2. Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, 
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

3. Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungs-
nehmer  

 a) Eigentümer ist; 

 b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben hat; 

 c) sie sicherungshalber übereignet hat und soweit für sie dem Erwer-
ber ein Entschädigungsanspruch nicht zusteht. 

4. Über Nr. 3 hinaus ist fremdes Eigentum versichert, soweit es seiner Art 
nach zu den versicherten Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer 
zur Bearbeitung, Benutzung oder Verwahrung oder zum Verkauf in 
Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer 
nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass 
die fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert 
zu werden brauchen. 

5. Die Versicherung gemäß Nr. 3 b, Nr. 3 c und Nr. 4 gilt für Rechnung 
des Eigentümers und des Versicherungsnehmers. In den Fällen der Nr. 
4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes, soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist, nur das Interesse des Eigentümers maßgebend. 

6. Ist Versicherung der Betriebseinrichtung vereinbart, so fallen hierunter 
nicht 

 a) Bargeld; 

 b) Urkunden, wie z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 

 c) Akten, Pläne, Geschäftsbücher, Karteien, Zeichnungen, Loch-
karten, Magnetbänder, Magnetplatten und sonstige Datenträger; 

 d) Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen Ausstellungsstücke, 
ferner typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr 
benötigte Fertigungsvorrichtungen; 

                                                 
*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland 

nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflich-
tet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab. 
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 e) zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und 
Zugmaschinen; 

 f) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt 
Inhalt sowie Geldausgabeautomaten, soweit nicht der Einschluss 
besonders vereinbart ist. 

7. Ist Versicherung von Gebrauchsgegenständen der Betriebsangehörigen 
vereinbart, so sind nur Sachen versichert, die sich üblicherweise oder 
auf Verlangen des Arbeitgebers innerhalb des Versicherungsortes befin-
den. Bargeld, Wertpapiere und Kraftfahrzeuge sind nicht versichert. 

 Entschädigung wird nur geleistet, soweit Entschädigung nicht aus 
einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann. Ist da-
nach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung gemäß § 16 
Nr. 1 nur deshalb noch nicht fällig, weil ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers oder des versicherten Betriebsangehörigen die Ent-
schädigungspflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder 
teilweise noch nicht geklärt ist, so wird der Versicherer unter Vorbehalt 
der Rückforderung mit Zinsen 1 Prozent unter dem jeweiligen Basis-
zinssatz im Sinne von § 247 BGB, mindestens jedoch 
4 Prozent und höchstens 6 Prozent pro Jahr, eine vorläufige Zahlung 
leisten. 

 

§ 3 Versicherte Kosten 

1. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer zur 
Abwendung oder Minderung des Schadens (§ 13 Nr. 1 c und 1 d) für 
geboten halten durfte, hat der Versicherer zu ersetzen. Der Ersatz dieser 
Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen 
zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; 
dies gilt jedoch nicht, soweit Maßnahmen auf Weisung des Versiche-
rers erfolgt sind. Besteht Unterversicherung, so sind die Aufwendungen 
ohne Rücksicht auf Weisungen des Versicherers nur in demselben Ver-
hältnis zu ersetzen wie der Schaden. 

 Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehren oder anderer im 
öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung Verpflichteter werden nicht er-
setzt. 

2. Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die Kosten, die durch 
die Ermittlung und Feststellung des von ihm zu ersetzenden Schadens 
entstehen, insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen 
nach geboten war. Diese Kosten werden auch ersetzt, als sie zusammen 
mit der sonstigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. 

 Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines 
Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer 
nicht zu erstatten, es sei denn, der Versicherungsnehmer ist zu der Zu-
ziehung vertraglich verpflichtet oder vom Versicherer aufgefordert 
worden. 

 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch 
den Kostenersatz entsprechend kürzen. 

3. Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer auch die infolge eines 
Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen 

 a) für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs 
stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und sonsti-
gen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern 
oder Vernichten (Aufräumungs- und Abbruchkosten); 

 b) die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten 
halten durfte (Feuerlöschkosten) einschließlich Kosten im Sinn 
von Nr. 1, die nach jener Bestimmung nicht zu ersetzen sind; 
freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, 
die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben, sind nur zu 
ersetzen, wenn der Versicherer vorher zugestimmt hatte; 

 c) die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung von Sachen, die durch vorliegenden Ver-
trag versichert sind, andere Sachen bewegt, verändert oder ge-
schützt werden müssen (Bewegungs- und Schutzkosten); 

  Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen 
für De- oder Remontage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss 
oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von 
Öffnungen; 

 d) für die Wiederherstellung von Akten, Plänen, Geschäftsbüchern, 
Karteien, Zeichnungen, Lochkarten, Magnetbändern, Magnet-
platten und sonstigen Datenträgern einschließlich des Neuwertes 
(§ 5 Nr. 2 a) der Datenträger; soweit die Wiederherstellung nicht 
notwendig ist oder schuldhaft durch den Versicherungsnehmer 

nicht innerhalb von zwei Jahren seit Eintritt des Versicherungsfal-
les sichergestellt wird, leistet der Versicherer Entschädigung nur in 
Höhe des gemäß § 5 Nr. 5 berechneten Wertes des Materials. 

 

§ 4 Versicherungsort 

1. Versicherungsschutz für bewegliche Sachen besteht nur innerhalb des 
Versicherungsortes. 

 Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetrete-
nen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Ver-
sicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammen-
hang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhan-
den kommen. Unberührt bleibt jedoch § 14 Nr. 1. 

2. Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten 
Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die als Versicherungsort be-
zeichneten Grundstücke. 

 Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen sind in deren Wohn-
räumen nicht versichert. 

3. Nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Art sind versichert 

 a) Bargeld; 

 b) Urkunden, z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 

 c) Briefmarken; 

 d) Münzen und Medaillen; 

 e) unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall, ausge-
nommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen; 

 f) Schmucksachen, Perlen und Edelsteine; 

 g) Sachen, für die dies besonders vereinbart ist. 

 Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, bei Versicherung 
von Juwelier-, Uhrmacher- und Bijouteriegeschäften nicht für 
Schmucksachen und Sachen aus Edelmetallen. 

4. Registrierkassen, Rückgeldgeber und Automaten mit Geldeinwurf 
(einschließlich Geldwechsler) gelten nicht als Behältnisse im Sinne von 
Nr. 3. 

 Jedoch ist im Rahmen einer für Bargeld in Behältnissen gemäß Nr. 3 
vereinbarten Versicherungssumme Bargeld auch in Registrierkassen 
versichert. Die Entschädigung ist auf 25 EUR je Registrierkasse und 
außerdem auf 250 EUR je Versicherungsfall begrenzt, soweit nicht an-
dere Beträge vereinbart sind. 

5. Bis zu der vereinbarten besonderen Versicherungssumme oder einer 
vereinbarten Entschädigungsgrenze ist Bargeld während der Geschäfts-
zeit oder während vereinbarter sonstiger Zeiträume auch ohne Ver-
schluss gemäß Nr. 3 versichert. 

 

§ 5 Versicherungswert 

1. Versicherungswert von Gebäuden ist 

 a) der Neuwert; 

  Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architek-
tengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten; 

 b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent, bei landwirtschaftli-
chen Gebäuden weniger als 50 Prozent, des Neuwertes beträgt o-
der falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist; der Zeit-
wert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Ab-
zug entsprechend seinem insbesondere durch den Abnutzungsgrad 
bestimmten Zustand; 

 c) der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder 
sonst dauernd entwertet oder falls Versicherung nur zum gemei-
nen Wert vereinbart ist; eine dauernde Entwertung liegt insbeson-
dere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck allgemein oder im 
Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare 
Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Altmaterial. 

2. Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebsein-
richtung und der Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen ist 

 a) der Neuwert; 

  Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher 
Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder 
sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag; 
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 b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt 
oder falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist; der Zeit-
wert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache durch einen Abzug 
entsprechend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad be-
stimmten Zustand; 

 c) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck allgemein 
oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwen-
den ist; gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer er-
zielbare Verkaufspreis für die Sache oder für das Altmaterial. 

3. Versicherungswert 

 a) von Waren, die der Versicherungsnehmer herstellt, auch soweit sie 
noch nicht fertig gestellt sind, 

 b) von Waren, mit denen der Versicherungsnehmer handelt, 

 c) von Rohstoffen und 

 d) von Naturerzeugnissen 

 ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte 
wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der nied-
rigere Betrag. 

 Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufs-
preis, bei nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnissen durch den erziel-
baren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse. 

4. Versicherungswert von Wertpapieren ist 

 a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs 
am Tag der jeweils letzten Notierung aller amtlichen Börsen der 
Bundesrepublik Deutschland; 

 b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens; 

 c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 

5. Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäude 
sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entweder der 
Zeitwert gemäß Nr. 2 b oder unter den dort genannten Voraussetzun-
gen der gemeine Wert gemäß Nr. 2 c. 

 Dies gilt auch für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und 
Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für die laufende Pro-
duktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen sowie für alle 
sonstigen, in Nr. 2 bis Nr. 4 nicht genannten beweglichen Sachen. 

 

§ 6 Gefahrumstände bei Vertragserklärung und Ge-
fahrerhöhung 

1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr er-
heblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
dem Versicherer anzuzeigen. Der Versicherungsnehmer ist auch inso-
weit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung aber vor 
Vertragsannahme der Versicherer Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt o-
der mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 
Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zu-
rückzutreten. Das Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen o-
der unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gemacht hat. In diesem Falle hat der Versicherer das Recht, den Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 
Rücktritts- und Kündigungsrecht des Versicherers wegen grob fahrläs-
siger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungs-
nehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht der Versicherer die Prä-
mie wegen einer Vertragsänderung um mehr als 10 % oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, kann der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen. Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zu-
rück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig ange-
zeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 

diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. Der Versicherer 
kann sich auf seine Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. Dem 
Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirksamwer-
den der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  

2. Nach Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilli-
gung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilli-
gung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestat-
tet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich anzu-
zeigen. 

 Tritt eine Gefahrerhöhung unabhängig vom Willen des Versiche-
rungsnehmers ein, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr 
Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung gemäß Abs. 1, 
kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Verpflichtung weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die Verletzung auf ein-
facher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen. 

 In den Fällen einer Gefahrerhöhung gemäß Abs. 2 und 3 kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 

 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates 
ab der Kenntnis des Versicherers von der Erhöhung der Gefahr ausge-
übt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-
fahrerhöhung bestanden hat. 

 Wird der Zustand vor der Gefahrerhöhung nicht wiederhergestellt, 
kann der Versicherer innerhalb eines Monates, ab dem er von der Ge-
fahrerhöhung Kenntnis erlangt hat, eine der höheren Gefahr entspre-
chende Prämie verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr 
ausschließen. Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Absicherung der höhe-
ren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monates nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen.  

 Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Verpflichtung nach Absatz 1 vorsätzlich verletzt hat. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer. 

 In den Fällen einer Gefahrerhöhung gemäß Abs. 2 und 3 ist der Versi-
cherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei denn, dem Versi-
cherer war die Gefahrerhöhung zu diesem Zeitpunkt bekannt. Der 
Versicherer ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung der An-
zeigepflicht gemäß Absatz 2 und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im Falle 
einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer.  

 Der Versicherer ist jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit die Gefahr-
erhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder 
den Umfang der Leistungspflicht war oder wenn zur Zeit des Eintritts 
des Versicherungsfalles die Frist für eine Kündigung des Versicherers 
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war. 

 Die vorgenannten Bestimmungen gemäß Nr. 2 entfallen, wenn nur 
eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den 
Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mit-
versichert sein soll. 

3. Für vorschriftsmäßige Anlagen des Zivilschutzes und für Zivilschutz-
übungen gelten die Bestimmungen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 nicht. 

4. Die Aufnahme oder Veränderung eines Betriebes, gleich welcher Art 
und welchen Umfangs, ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
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 Ist mit der Aufnahme oder Veränderung des Betriebes eine Gefahrer-
höhung verbunden, so gelten die Bestimmungen gemäß Nr. 1 und Nr. 
2. 

5. Gefahrerhöhende Umstände werden durch Maßnahmen des Versiche-
rungsnehmers oder durch sonstige gefahrmindernde Umstände ausge-
glichen, insbesondere soweit diese mit dem Versicherer vereinbart wur-
den. 

 

§ 7 Sicherheitsvorschriften 

1. Der Versicherungsnehmer hat 

 a) alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag 
vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu beachten; 

 b) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und 
über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Ver-
zeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Ver-
sicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicher-
ten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kom-
men können; 

  Abs. 1 gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für 
Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt 2.500 EUR 
nicht übersteigt; Abs. 1 gilt ferner nicht für Briefmarken; 

  Abs. 1 und Abs. 2 gelten nicht für Banken und Sparkassen. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten gemäß Nr. 
1 a, so ist Versicherer berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung 
einer Frist zu kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  

 Tritt der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer von der Leistung 
frei, wenn der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit vorsätzlich ver-
letzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer. 

 Abweichend von Abs. 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat. 

3. Führt die Verletzung einer Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, so 
gelten die Bestimmungen gemäß § 6. 

4. Verletzt der Versicherungsnehmer die Bestimmung der Nr. 1 b, so 
kann er Entschädigung für Sachen der dort genannten Art nur verlan-
gen, soweit er das Vorhandensein, die Beschaffenheit und den Versi-
cherungswert der Sachen auch ohne das Verzeichnis nachweisen kann. 

 

§ 8 Prämie; Beginn und Ende der Haftung 

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie innerhalb von 2 Wo-
chen nach Aushändigung des Versicherungsscheines zu zahlen. Ist die 
Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur 
die erste Rate der ersten Jahresprämie. Zahlt der Versicherungsnehmer 
die erste oder einmaligen Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Zahlt der Versiche-
rungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig und 
kann er nicht nachweisen, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 

 Folgeprämien sind am Ersten des Monats, in dem ein neues Versiche-
rungsjahr beginnt, fällig. Wird die Folgeprämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versi-
cherer wird ihn in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Der Versicherer ist be-
rechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu 
verlangen. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündige, wenn er den Ver-
sicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung darauf hingewiesen 
hat. Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsneh-

mer danach innerhalb eines Monats die angemahnte Prämie, besteht 
der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der 
Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Ver-
sicherungsschutz. Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto ver-
einbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden 
kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht. Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers 
erfolgt. Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der Ver-
sicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat oder hat 
der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass die 
Prämie wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer 
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu ver-
langen.  

2. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu 
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 

 Die gestundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder 
teilweise in Verzug gerät oder soweit eine Entschädigung fällig wird. 

3. Die Haftung des Versicherers beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt, 
und zwar auch dann, wenn zur Prämienzahlung erst später aufgefor-
dert, die Prämie aber gemäß Nr. 1 gezahlt wird. Ist dem Versiche-
rungsnehmer bei Vertragserklärung bekannt, dass ein Versicherungsfall 
bereits eingetreten ist, so entfällt hierfür die Haftung. 

4. Die Haftung endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt. Versicherungsver-
träge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich jedoch von Jahr 
zu Jahr, wenn sie nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich 
gekündigt werden. Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von 
mehr als drei Jahren eingegangen ist, kann zum Ende des dritten oder 
jeden darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten gekündigt werden. 

5. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit, so steht 
dem Versicherer nur diejenige Prämie zu, die dem Zeitraum entspricht, 
in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungs-
verhältnis nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang 
an nichtig, so gebührt dem Versicherer eine angemessene Geschäftsge-
bühr. 

 

§ 9 Mehrfache Versicherung; Überversicherung 

1. Nimmt der Versicherungsnehmer für versicherte Sachen eine weitere 
Versicherung gegen eine der versicherten Gefahren, so hat er den ande-
ren Versicherer und die Versicherungssumme dem Versicherer unver-
züglich in Textform mitzuteilen. Wird bezüglich desselben Interesses 
bei einem anderen Versicherer der entgehende Gewinn versichert, gilt 
Satz 1 entsprechend. Dies gilt nicht für Allgefahrenversicherungen. 

2. Ist ein Selbstbehalt vereinbart und besteht mehrfache Versicherung, so 
kann als Entschädigung aus den mehreren Verträgen nicht mehr als der 
Schaden abzüglich des Selbstbehaltes verlangt werden. 

3. Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen 
Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so er-
mäßigt sich der Anspruch aus vorliegendem Vertrag in der Weise, dass 
die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen Prämie 
errechnet wurde, nur in dem vorliegenden Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre. 

4. Wird wegen Überversicherung oder Mehrfachversicherung die Versi-
cherungssumme vermindert, so ist von diesem Zeitpunkt an für die 
Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer berech-
net haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen In-
halt geschlossen worden wäre. 

5. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der versicherten Sachen 
erheblich, so kann sowohl der Versicherungsnehmer als auch der Versi-
cherer die Herabsetzung der Versicherungssumme und der Prämie ver-
langen.  

6. Schließt der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht, sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer 
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den, die 
Nichtigkeit begründenden Umständen, Kenntnis erlangt. 



214930012 0710 Seite 5 von 7 

 

§ 10 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Soweit die Versicherung für fremde Rechnung genommen ist, kann der 
Versicherungsnehmer, auch wenn er nicht im Besitz des Versicherungs-
scheins ist, über die Rechte des Versicherten ohne dessen Zustimmung 
im eigenen Namen verfügen, insbesondere die Zahlung der Entschädi-
gung verlangen und die Rechte des Versicherten übertragen. Der Versi-
cherer kann jedoch vor Zahlung der Entschädigung den Nachweis ver-
langen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 

2. Der Versicherte kann über seine Rechte nicht verfügen, selbst wenn er 
im Besitz des Versicherungsscheins ist. Er kann die Zahlung der Ent-
schädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

3. Soweit Kenntnis oder Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtli-
cher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung 
auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-
gen. 

 Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine recht-
zeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder 
nicht zumutbar war. Der Versicherer braucht den Einwand, dass der 
Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen worden ist, nicht 
gegen sich gelten zu lassen, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-
trag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und bei Vertragsschluss 
dem Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten schließt. 

 

§ 11 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung 

1. Ersetzt werden 

 a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden 
gekommenen Sachen der Versicherungswert (§ 5) unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles; 

 b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur 
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den 
Versicherungsfall etwa entstandenen und durch die Reparatur 
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der 
Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfal-
les; die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Repara-
tur der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht 
wird. 

 Restwerte werden angerechnet. 

 Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben unberück-
sichtigt. 

2. Für Kosten gemäß § 3 Nr. 3 oder für Betriebsunterbrechungsschäden 
leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders ver-
einbart ist. 

3. Ist die Versicherungssumme erheblich niedriger als der Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (Unterversiche-
rung), so wird nur der Teil des gemäß Nr. 1 ermittelten Betrages er-
setzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält wie die Versicherungs-
summe zu dem Versicherungswert. 

 Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten 
Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt (§ 12 Abs. 1 Nr. 2), so werden 
bei Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen 
höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittel-
ten Versicherungswert eine erhebliche Unterversicherung, so wird der 
Gesamtbetrag des Schadens entsprechend gekürzt; danach ist § 12 Abs. 
1 Nr. 2 anzuwenden. 

 Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Gruppe (Positi-
on) gesondert festzustellen. 

4. Bei der Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) gelten die Be-
stimmungen über Unterversicherung (Nr. 3) nicht. Versicherung auf 
Erstes Risiko besteht 

 a) für Kosten gemäß § 3 Nr. 3; 

 b) soweit dies zu sonstigen Versicherungssummen besonders verein-
bart ist. 

5. Ist der Neuwert (§ 5 Nr. 1 a und Nr. 2 a) der Versicherungswert, so 
erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den Zeitwertschaden (Abs. 2) übersteigt, einen Anspruch nur, soweit 
und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden 
wird, um 

 a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen 
Stelle wiederherzustellen; ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich 
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, 
wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland wiederhergestellt wird; 

 b) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die zerstört 
worden oder abhanden gekommen sind, in gleicher Art und Güte 
und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen; nach vorheriger 
Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung ge-
brauchter Sachen; anstelle von Kraft- oder Arbeitsmaschinen kön-
nen Kraft- oder Arbeitsmaschinen beliebiger Art beschafft werden, 
wenn deren Betriebszweck derselbe ist; 

 c) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die beschädigt 
worden sind, wiederherzustellen. 

 Die in Absatz 1 genannte Frist verlängert sich, soweit der Nachweis 
ohne Verschulden des Versicherungsnehmers nicht erbracht werden 
kann. 

 Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen 
Sachen gemäß § 5 Nr. 1 b, Nr. 2 b und Nr. 5 festgestellt. Bei beschä-
digten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag ge-
kürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber 
dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht 
würde. 

6. Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, 
ferner für typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr 
benötigte Fertigungsvorrichtungen (§ 5 Nr. 5 Abs. 2), erwirbt der Ver-
sicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den gemeinen 
Wert (§ 5 Nr. 2 c) übersteigt, einen Anspruch nur, soweit für die Ver-
wendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 5 b oder 
5 c erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist. 

 

§ 12 Entschädigungsgrenzen 

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens 

1. bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme; 

2. bis zu den Entschädigungsgrenzen, die in § 4 Nr. 4 Abs. 2 Satz 2 
vorgesehen oder zusätzlich vereinbart sind. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

 

§ 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Ver-
sicherungsfall 

1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungsfalles 

 a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, das Ab-
handenkommen versicherter Sachen auch der zuständigen Polizei-
dienststelle; gegenüber dem Versicherer gilt diese Anzeige noch als 
unverzüglich, wenn sie innerhalb von drei Tagen abgesandt wird; 
bei Schäden über 5.000 EUR sollte die Anzeige dem Versicherer 
gegenüber fernmündlich, fernschriftlich oder tele-graphisch erfol-
gen; 

 b) der Polizeidienststelle unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden 
gekommenen Sachen einzureichen; 

 c) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern und 
dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, soweit 
die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen; 

 d) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonsti-
ge aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren 
einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere 
abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkun-
den unverzüglich sperren zu lassen; 

 e) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des Zumutba-
ren jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und 
über den Umfang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten, jede 
hierzu dienliche Auskunft auf Verlangen in Textform zu erteilen 
und die erforderlichen Belege, soweit ihm das billigerweise zuge-
mutet werden kann, beizubringen, bei Gebäudeschäden auf Ver-
langen insbesondere einen beglaubigten Grundbuchauszug; 

 f) Veränderungen der Schadenstelle möglichst zu vermeiden, solange 
der Versicherer nicht zugestimmt hat; 
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 g) dem Versicherer auf dessen Verlangen innerhalb einer angemesse-
nen Frist von mindestens zwei Wochen ein von ihm unterschrie-
benes Verzeichnis aller abhanden gekommenen, zerstörten oder 
beschädigten Sachen vorzulegen; soweit nicht Versicherung auf 
Erstes Risiko vereinbart ist, kann der Versicherer auch ein Ver-
zeichnis aller unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles vor-
handenen Sachen verlangen; in den Verzeichnissen ist der Versi-
cherungswert der Sachen unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles anzugeben. 

 i) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, so hat er diesen oder ein zur Sicherung dieses Anspru-
ches dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 
Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch 
den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenhei-
ten, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. Dies gilt 
nicht, wenn nur die fernmündliche, fernschriftliche oder telegraphische 
Anzeige gemäß Nr. 1 a unterbleibt. 

 Sind abhanden gekommene Sachen der Polizeidienststelle nicht oder 
nicht rechtzeitig angezeigt worden, so kann der Versicherer nur für die-
se Sachen von der Entschädigungspflicht frei sein. 

3. Leistungsfreiheit tritt ein, wenn der Versicherungsnehmer die zu 
erfüllenden Obliegenheiten vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 Abweichend von Abs. 1 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat. 

  

§ 14 Besondere Verwirkungsgründe 

1. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden vorsätzlich herbei, so ist 
der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 

 Ist die Herbeiführung des Schadens gemäß Abs. 1 durch ein rechtskräf-
tiges Strafurteil wegen vorsätzlicher Brandstiftung festgestellt, so gelten 
die Voraussetzungen von Abs. 1 als bewiesen. 

Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig 
herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

2. Versucht der Versicherungsnehmer, den Versicherer arglistig über 
Tatsachen zu täuschen, die für den Grund oder für die Höhe der Ent-
schädigung von Bedeutung sind, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei. 

 Ist eine Täuschung gemäß Abs. 1 durch rechtskräftiges Strafurteil 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraus-
setzungen von Abs. 1 als bewiesen. 

3. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer an-
gemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, 
zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in 
Textform zugeht. 

 

§ 15 Sachverständigenverfahren 

1. Versicherungsnehmer und Versicherer können nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles vereinbaren, dass die Höhe des Schadens durch Sachver-
ständige festgestellt wird. Das Sachverständigenverfahren kann durch 
Vereinbarung auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädi-
gungsanspruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt wer-
den. 

 Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigenverfahren auch 
durch einseitige Erklärung gegenüber dem Versicherer verlangen. 

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

 a) Jede Partei benennt in Textform einen Sachverständigen und kann 
dann die andere unter Angabe des von ihr benannten Sach-
verständigen in Textform auffordern, den zweiten Sach-
verständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht 

binnen zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung benannt, so 
kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zu-
ständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf 
diese Folge hinzuweisen. 

 b) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn des 
Feststellungsverfahrens einen dritten Sachverständigen als Ob-
mann. Einigen sie sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag ei-
ner Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernannt. 

 c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen benen-
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit 
diesem in Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Personen, die 
bei den Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder 
mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen. 

  Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch 
die Sachverständigen. 

3. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten 

 a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und abhanden ge-
kommenen Sachen sowie deren Versicherungswert zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles; in den Fällen von § 11 Nr. 5 ist auch der 
Zeitwert, in den Fällen von § 11 Nr. 6 auch der gemeine Wert an-
zugeben; 

 b) bei beschädigten Sachen die Beiträge gemäß § 11 Nr. 1 b; 

 c) alle sonstigen gemäß § 11 Nr. 1 maßgebenden Tatsachen, insbe-
sondere die Restwerte der von dem Schaden betroffenen Sachen; 

 d) entstandene Kosten, die gemäß § 3 versichert sind. 

4. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre 
Feststellungen. Weichen die Feststellungen voneinander ab, so übergibt 
der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über 
die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen 
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Ent-
scheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des 
Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind 
verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der 
wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der Versicherer gemäß den 
§§ 11, 12 die Entschädigung. 

7. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers gemäß § 13 Nr. 1 nicht berührt. 

 

§ 16 Zahlung der Entschädigung 

1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe 
nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei 
Wochen zu erfolgen. Jedoch kann einen Monat nach Anzeige des 
Schadens als Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

2. Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1 Prozent unter 
dem Basiszinssatz im Sinne von § 247 BGB zu verzinsen, mindestens 
jedoch mit 4 Prozent und höchstens mit 6 Prozent pro Jahr, soweit 
nicht aus anderen Gründen ein höherer Zins zu entrichten ist. 

 Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb eines 
Monats seit Anzeige des Schadens gezahlt wird. 

 Zinsen werden erst fällig, wenn die Entschädigung fällig ist. 

3. Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 Abs. 1 ist gehemmt, 
solange infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädi-
gung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

4. Bei Schäden an Gebäuden, an der technischen oder kaufmännischen 
Betriebseinrichtung oder an Gebrauchsgegenständen von Betriebsan-
gehörigen ist für die Zahlung des über den Zeitwertschaden hinausge-
henden Teils der Entschädigung der Zeitpunkt maßgebend, in dem der 
Versicherungsnehmer den Eintritt der Voraussetzungen von 
§ 11 Nr. 5 dem Versicherer nachgewiesen hat. 

 Abs. 1 gilt entsprechend für die in § 11 Nr. 6 genannten Sachen, 
soweit die Entschädigung den gemeinen Wert übersteigt. Das Gleiche 
gilt, soweit aufgrund einer sonstigen Vereinbarung ein Teil der Ent-
schädigung von Voraussetzungen abhängt, die erst nach dem Versiche-
rungsfall eintreten. 
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 Zinsen für die Beträge gemäß Abs. 1 und Abs. 2 werden erst fällig, 
wenn die dort genannten zusätzlichen Voraussetzungen der Entschädi-
gung festgestellt sind. 

5. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, 

 a) solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-
nehmers bestehen; 

 b) wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Repräsen-
tanten aus Anlass des Versicherungsfalles ein behördliches oder 
strafgerichtliches Verfahren aus Gründen eingeleitet worden ist, 
die auch für den Entschädigungsanspruch rechtserheblich sind, bis 
zum rechtskräftigen Abschluss dieses Verfahrens. 

6. Die gesetzlichen Vorschriften über die Sicherung des Realkredits 
bleiben unberührt. 

 

§ 17 Repräsentanten 

Im Rahmen von §§ 6, 7, 9, 13 und 14 Nr. 1 und Nr. 2 stehen Repräsentanten 
dem Versicherungsnehmer gleich. 

 

§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

1. Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der 
Versicherungsnehmer dies dem Versicherer unverzüglich schriftlich an-
zuzeigen. 

2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen 
Sache zurückerlangt, bevor die volle bedingungsgemäße Entschädigung 
für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die 
Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem 
Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache 
gewährte Abschlagszahlung oder eine gemäß § 11 Nr. 5 oder Nr. 6 
vorläufig auf den Zeitwertschaden oder auf den gemeinen Wert be-
schränkte Entschädigung zurückzuzahlen. 

3. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen 
Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in 
voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der 
Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sa-
che dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsneh-
mer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
einer Aufforderung des Versicherers in Textform auszuüben; nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer 
über. 

4. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen 
Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung ge-
zahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den Versicherungs-
wert betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich 
hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer Aufforderung 
des Versicherers in Textform nicht bereit, so hat der Versicherungs-
nehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Ver-
kaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm ge-
leisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht. 

5. Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der 
Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu 
verschaffen. 

 Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt 
worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und 
Pflichten, als wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch kann 
der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm 
durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zins-
verlust entstanden ist. 

6. Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen 
zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Ei-
gentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug 
auf diese Sachen zustehen. 

7. Sind wieder herbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der 
Versicherungsnehmer Entschädigung gemäß § 11 Nr. 1 b auch dann 
verlangen oder behalten, wenn die Sachen gemäß Nr. 2 bis Nr. 4 bei 
ihm verbleiben. 

 

 

 

§ 19 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

1. Die Versicherungssummen vermindern sich nicht dadurch, dass eine 
Entschädigung geleistet wird. 

2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der Versicherer oder 
der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen. 

 Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens einen 
Monat nach Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zu-
gehen. Das Recht besteht auch, wenn die Entschädigung aus Gründen 
abgelehnt wird, die den Eintritt des Versicherungsfalles unberührt las-
sen. 

 Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung sofort 
oder zu einem anderen Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum 
Schluss des laufenden Versicherungsjahres. 

 

§ 20 Schriftliche Form; Zurückweisung von Kündigungen 

1. Anzeigen und Erklärungen bedürfen der Textform. Dies gilt nicht für 
die Anzeige eines Schadens gemäß § 13 Nr. 1 a; Kündigungen sind 
schriftlich zu erklären. 

2. Ist eine Kündigung des Versicherungsnehmers unwirksam, ohne dass 
dies auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, so wird die Kündi-
gung wirksam, falls der Versicherer sie nicht unverzüglich zurückweist. 

 

§ 21 Agentenvollmacht 

Ein Agent des Versicherers ist nur dann bevollmächtigt, Anzeigen und Erklä-
rungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen, wenn er den Versiche-
rungsvertrag vermittelt hat oder laufend betreut. 

 

§ 22 Gerichtsstand 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung 
ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz hat. Für Klagen gegen den 
Versicherungsnehmer ist dieses Gericht ausschließlich zuständig. 

 

§ 23 Schlussbestimmung 

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, 
gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

Für diesen Versicherungsvertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. 


